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A. Bekanntmachungen des Landkreises Aurich 

 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

Wegfall des Erörterungstermins zu einem Antrag nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz  
Windpark Georgshof GmbH & Co. KG, WEA 01 (Az.: 2883/2023) 

 
Die Windpark Georgshof GmbH & Co. KG, Joachimsfeld 1, 26553 Dornum, beabsichtigt auf dem Grund-
stück in der Gemarkung Dornum, Flur 6, Flurstück 8 die Errichtung und den Betrieb von einer Wind-
energieanlage des Typs Enercon E-138 EP3 E3 mit einer Nabenhöhe von 111 m, einer Gesamthöhe von 
179 m und einer Kapazität von 4.260 kW.  
 
Gemäß § 16 Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 der 9. BImSchV findet ein Erörterungstermin nicht statt, wenn der 
Vorhabenträger die Durchführung eines Erörterungstermins nicht beantragt und die Genehmigungs-
behörde nicht im Einzelfall die Durchführung für geboten hält. Bei dem Repowering von Windenergie-
anlagen soll nach § 16b Absatz 5 BImSchG i. V. m. § 16 Absatz 1 Satz 3 der 9. BImSchV auf einen Erör-
terungstermin verzichtet werden, wenn nicht der Antragsteller diesen beantragt. 
 
Gegen das vorgenannte Vorhaben wurde eine Einwendung erhoben. Der Vorhabenträger hat die 
Durchführung eines Erörterungstermins nicht beantragt und die Durchführung wird nicht für geboten 
gehalten. Eine atypische Fallkonstellation, nach der abweichend von der Soll-Vorschrift die Durchfüh-
rung eines Erörterungstermins für geboten gehalten wird, liegt nicht vor. 
 
Daher entfällt der geplante Erörterungstermin am Donnerstag, den 14.11.2024, 09:00 Uhr im Sit-
zungssaal 1.105 des Kreishauses, Fischteichweg 7-13, 26603 Aurich. 
 
Aurich, den 08.11.2024 
 
Landkreis Aurich 
 
Der Landrat 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

Wegfall des Erörterungstermins zu einem Antrag nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz  
Windpark Georgshof GmbH & Co. KG, WEA 02 (Az.: 2927/2023) 

 
Die Windpark Georgshof GmbH & Co. KG, Joachimsfeld 1, 26553 Dornum, beabsichtigt auf dem Grund-
stück in der Gemarkung Dornum, Flur 6, Flurstück 21/3 die Errichtung und den Betrieb von einer Wind-
energieanlage des Typs Enercon E-138 EP3 E3 mit einer Nabenhöhe von 111 m, einer Gesamthöhe von 
179 m und einer Kapazität von 4.260 kW.  
 
Gemäß § 16 Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 der 9. BImSchV findet ein Erörterungstermin nicht statt, wenn der 
Vorhabenträger die Durchführung eines Erörterungstermins nicht beantragt und die Genehmigungs-
behörde nicht im Einzelfall die Durchführung für geboten hält. Bei dem Repowering von Windenergie-
anlagen soll nach § 16b Absatz 5 BImSchG i. V. m. § 16 Absatz 1 Satz 3 der 9. BImSchV auf einen Erör-
terungstermin verzichtet werden, wenn nicht der Antragsteller diesen beantragt. 
 
Gegen das vorgenannte Vorhaben wurde eine Einwendung erhoben. Der Vorhabenträger hat die 
Durchführung eines Erörterungstermins nicht beantragt und die Durchführung wird nicht für geboten 
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gehalten. Eine atypische Fallkonstellation, nach der abweichend von der Soll-Vorschrift die Durchfüh-
rung eines Erörterungstermins für geboten gehalten wird, liegt nicht vor. 
 
Daher entfällt der geplante Erörterungstermin am Donnerstag, den 14.11.2024, 09:00 Uhr im Sit-
zungssaal 1.105 des Kreishauses, Fischteichweg 7-13, 26603 Aurich. 
 
Aurich, den 08.11.2024 
 
Landkreis Aurich 
 
Der Landrat 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

Wegfall des Erörterungstermins zu einem Antrag nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz  
Windpark Georgshof GmbH & Co. KG, WEA 03 (Az.: 2928/2023) 

 
Die Windpark Georgshof GmbH & Co. KG, Joachimsfeld 1, 26553 Dornum, beabsichtigt auf dem Grund-
stück in der Gemarkung Dornum, Flur 5, Flurstück 76 die Errichtung und den Betrieb von einer Wind-
energieanlage des Typs Enercon E-138 EP3 E3 mit einer Nabenhöhe von 111 m, einer Gesamthöhe von 
179 m und einer Kapazität von 4.260 kW.  
 
Gemäß § 16 Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 der 9. BImSchV findet ein Erörterungstermin nicht statt, wenn der 
Vorhabenträger die Durchführung eines Erörterungstermins nicht beantragt und die Genehmigungs-
behörde nicht im Einzelfall die Durchführung für geboten hält. Bei dem Repowering von Windenergie-
anlagen soll nach § 16b Absatz 5 BImSchG i. V. m. § 16 Absatz 1 Satz 3 der 9. BImSchV auf einen Erör-
terungstermin verzichtet werden, wenn nicht der Antragsteller diesen beantragt. 
 
Gegen das vorgenannte Vorhaben wurde eine Einwendung erhoben. Der Vorhabenträger hat die 
Durchführung eines Erörterungstermins nicht beantragt und die Durchführung wird nicht für geboten 
gehalten. Eine atypische Fallkonstellation, nach der abweichend von der Soll-Vorschrift die Durchfüh-
rung eines Erörterungstermins für geboten gehalten wird, liegt nicht vor. 
 
Daher entfällt der geplante Erörterungstermin am Donnerstag, den 14.11.2024, 09:00 Uhr im Sit-
zungssaal 1.105 des Kreishauses, Fischteichweg 7-13, 26603 Aurich. 
 
Aurich, den 08.11.2024 
 
Landkreis Aurich 
 
Der Landrat 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

Wegfall des Erörterungstermins zu einem Antrag nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz  
Windpark Georgshof GmbH & Co. KG, WEA 04 (Az.: 2929/2023) 

 
Die Windpark Georgshof GmbH & Co. KG, Joachimsfeld 1, 26553 Dornum, beabsichtigt auf dem Grund-
stück in der Gemarkung Dornum, Flur 7, Flurstück 43 die Errichtung und den Betrieb von einer Wind-
energieanlage des Typs Enercon E-138 EP3 E3 mit einer Nabenhöhe von 111 m, einer Gesamthöhe von 
179 m und einer Kapazität von 4.260 kW.  
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Gemäß § 16 Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 der 9. BImSchV findet ein Erörterungstermin nicht statt, wenn der 
Vorhabenträger die Durchführung eines Erörterungstermins nicht beantragt und die Genehmigungs-
behörde nicht im Einzelfall die Durchführung für geboten hält. Bei dem Repowering von Windenergie-
anlagen soll nach § 16b Absatz 5 BImSchG i. V. m. § 16 Absatz 1 Satz 3 der 9. BImSchV auf einen Erör-
terungstermin verzichtet werden, wenn nicht der Antragsteller diesen beantragt. 
 
Gegen das vorgenannte Vorhaben wurde eine Einwendung erhoben. Der Vorhabenträger hat die 
Durchführung eines Erörterungstermins nicht beantragt und die Durchführung wird nicht für geboten 
gehalten. Eine atypische Fallkonstellation, nach der abweichend von der Soll-Vorschrift die Durchfüh-
rung eines Erörterungstermins für geboten gehalten wird, liegt nicht vor. 
 
Daher entfällt der geplante Erörterungstermin am Donnerstag, den 14.11.2024, 09:00 Uhr im Sit-
zungssaal 1.105 des Kreishauses, Fischteichweg 7-13, 26603 Aurich. 
 
Aurich, den 08.11.2024 
 
Landkreis Aurich 
 
Der Landrat 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

Wegfall des Erörterungstermins zu einem Antrag nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz  
Theodor Verweyen (Az.: 2921/2023) 

 
Herr Theodor Verweyen, Westerstraße 16, 26553 Dornum, beabsichtigt auf dem Grundstück in der 
Gemarkung Dornum, Flur 5, Flurstück 85/1 die Errichtung und den Betrieb von einer Windenergiean-
lage des Typs Enercon E-138 EP3 E3 mit einer Nabenhöhe von 111 m, einer Gesamthöhe von 179 m 
und einer Kapazität von 4.260 kW.  
 
Gemäß § 16 Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 der 9. BImSchV findet ein Erörterungstermin nicht statt, wenn der 
Vorhabenträger die Durchführung eines Erörterungstermins nicht beantragt und die Genehmigungs-
behörde nicht im Einzelfall die Durchführung für geboten hält. Bei dem Repowering von Windenergie-
anlagen soll nach § 16b Absatz 5 BImSchG i. V. m. § 16 Absatz 1 Satz 3 der 9. BImSchV auf einen Erör-
terungstermin verzichtet werden, wenn nicht der Antragsteller diesen beantragt. 
 
Gegen das vorgenannte Vorhaben wurde eine Einwendung erhoben. Der Vorhabenträger hat die 
Durchführung eines Erörterungstermins nicht beantragt und die Durchführung wird nicht für geboten 
gehalten. Eine atypische Fallkonstellation, nach der abweichend von der Soll-Vorschrift die Durchfüh-
rung eines Erörterungstermins für geboten gehalten wird, liegt nicht vor. 
 
Daher entfällt der geplante Erörterungstermin am Donnerstag, den 14.11.2024, 09:00 Uhr im Sit-
zungssaal 1.105 des Kreishauses, Fischteichweg 7-13, 26603 Aurich. 
 
Aurich, den 08.11.2024 
 
Landkreis Aurich 
 
Der Landrat 
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B. Bekanntmachungen der Gemeinden 

 

 
Bekanntmachung zur Bauleitplanung der Stadt Aurich 

Inkrafttreten der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 21 „Hammerkeweg“ 
 
Der Rat der Stadt Aurich hat am 18.05.2006 in öffentlicher Sitzung die 4. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 21 „Hammerkeweg“ nach § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) mit der Begründung als Satzung be-
schlossen. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
Des Weiteren wird der Bebauungsplan Nr. 123 „Nordwestlich Andreaestraße“ im überplanten Bereich 
der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 21 „Hammerkeweg“ aufgehoben. 
 
Der Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 21 ist in dem nachfolgenden Kartenaus-
schnitt, der Bestandteil der Bekanntmachung ist, schwarz umrandet dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan mit der Begründung, kann zu den Geschäftszeiten (Mo. – Mi. von 8.00 - 15.30 Uhr, 
Do. von 8.00 – 18.00 Uhr und Fr. von 8.00 - 12.30 Uhr) im Rathaus der Stadt Aurich, Bgm.-Hippen-Platz 
1, 26603 Aurich, 2. OG, FD Planung eingesehen werden.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 des BauGB über die fristgemäße Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche von durch Festsetzungen des Bebauungsplanes oder 
seine Durchführung eintretenden Vermögensnachteilen, die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichnet 
sind, sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer 
Geltendmachung wird hingewiesen. Der Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungs-
pflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteilen 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
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Gem. § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich:  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung des Bauleitplanes schriftlich gegenüber der 
Stadt Aurich, Bgm.-Hippen-Platz 1, 26603 Aurich unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Absatz 2a beachtlich sind. 

 
Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Aurich am 08.11.2024 tritt die 4. Änderung 
des Bebauungsplans Nr. 21 “Hammerkeweg“ in Kraft sowie die Aufhebung des oben angeführten Be-
bauungsplans für den überlagerten Bereich. 
 
Auf die Bekanntmachung im Aushangkasten des Rathauses, sowie im Internet unter https://www.au-
rich.de/bauen-wohnen/bauleitplanung/bauleitplaene-wirksamrechtskraeftig-2024.html wird hinge-
wiesen.  
 
Des Weiteren wird gemäß § 10a Abs. 2 BauGB der in Kraft getretene Bebauungsplan mit der Begrün-
dung dauerhaft ins Internet eingestellt und über ein zentrales Internetportal des Landes unter 
https://uvp.niedersachsen.de/kartendienste zugänglich gemacht.  
 
Aurich, den 06.11.2024 
 
Stadt Aurich 
 
Der Bürgermeister   
Feddermann  
 

 
Bekanntmachung zur Bauleitplanung in der Gemeinde Ihlow 

Inkrafttreten der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1218 „Nördlicher Teilbereich - Münkeweg“ 
im Ortsteil Westerende Kirchloog 

 
Der Rat der Gemeinde Ihlow hat am 17.09.2024 in öffentlicher Sitzung die 2. Änderung des Bebau-
ungsplans Nr. 1218 „Nördlicher Teilbereich - Münkeweg“ im Ortsteil Westerende-Kirchloog, beste-
hend aus der Planzeichnung und den dazugehörigen textliche Festsetzungen als Satzung und die Be-
gründung beschlossen.  Die örtlichen Bauvorschriften (§ 84 NBauO) werden aus der ursprünglichen 
Planfassung des Bebauungsplanes Nr. 1218 übernommen. Die 2. Änderung des Bebauungsplans wurde 
im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) aufgestellt. 
 
Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1218 ist aus dem nachstehenden Über-
sichtsplan ersichtlich: 
 

https://www.aurich.de/bauen-wohnen/bauleitplanung/bauleitplaene-wirksamrechtskraeftig-2024.html
https://www.aurich.de/bauen-wohnen/bauleitplanung/bauleitplaene-wirksamrechtskraeftig-2024.html
https://uvp.niedersachsen.de/kartendienste
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Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1218 mit örtlichen Bauvorschriften und textlichen Festset-
zungen tritt mit dieser Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Aurich in Kraft (vgl. § 10, Abs. 3 
BauGB). 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1218 einschließlich ihrer Begründung mit Anlage sowie der 
Planung zugrundeliegende Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, DIN-Vorschriften) können 
bei der Gemeinde Ihlow, Alte Wieke 6, 26632 Ihlow während der üblichen Dienststunden eingesehen 
werden. Jedermann kann den Bebauungsplan einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen  
(§ 10 Abs. 3 BauGB). 
 
Des Weiteren wird die in Kraft getretene 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1218 einschließlich 
ihrer Begründung mit Anlage dauerhaft ins Internet der Gemeinde Ihlow unter 
https://www.ihlow.de/bauen-wohnen/bauleitplanungen-der-gemeinde/ sowie über das Landespor-
tal https://uvp.niedersachsen.de/Kartendienste eingestellt. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche von durch Festsetzung des Bebauungsplanes oder seiner 
Durchführung eintretenden Vermögensnachteilen, die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichnet sind, so-
wie über die Fälligkeit und das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Gel-
tendmachung wird hingewiesen. 
Der Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die 
Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädi-
gungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, indem 
die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs 
herbeigeführt wird.  
 
 
 
 

https://uvp.niedersachsen.de/Kartendienste
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Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
 

1. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 beachtlich Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 
 

2. Eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
 

3. Nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung des Flächennutzungsplans schrift-
lich gegenüber der Gemeinde Ihlow unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. 
Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
 
Ihlow, den 08.11.2024 
 
Gemeinde Ihlow 
 
Der Bürgermeister 
Ulrichs 
 

 
Satzung der Samtgemeinde Brookmerland über die Erhebung von Betreuungsentgelten in Kinder-

tageseinrichtungen sowie in der Kindertagespflege im Landkreis Aurich 
 

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i.V.m.  
§ 90 Abs. 1 Nr. 3 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) i.V.m. § 22 Niedersächsische Gesetz 
über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG) in der jeweils gültigen Fassung hat der Rat 
der Samtgemeine Brookmerland in seiner Sitzung am 16.09.2024 folgende Satzung zur Erhebung von 
Betreuungsentgelten für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege be-
schlossen:  
 

§ 1 Geltungsbereich und Inhalt der Entgeltordnung 
 

(1) Gem. § 22 SGB VIII i.V.m. § 2 Abs. 1 des Nds. Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (Nds. 
KiTaG) erfüllen Kindertagesstätten und die Kindertagespflege einen eigenen Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag. Dieser zielt auf die gleichberechtigte, inklusive gesellschaftliche Teilhabe aller Kin-
der und auf die Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen, gemeinschaftsfähigen und 
selbstbestimmten Persönlichkeiten ab sowie den Auftrag die Erziehung und Bildung in der Familie 
zu unterstützen.  
 

(2) Diese Satzung regelt die öffentlich-rechtliche Erhebung und Zahlung von Entgelten für den Besuch 
von Kindertageseinrichtungen in Form von Krippen, Kindertagespflegestellen, Kindergärten und 
Horten sowie altersübergreifenden Gruppen– nachfolgend, sofern nicht anders bezeichnet- Kin-
dertageseinrichtungen genannt. 
 

(3) Unter Besuch im Sinne dieser Satzung ist die Betreuung von Kindern in den Kindertageseinrichtun-
gen der Samtgemeinde Brookmerland zu den festgesetzten Zeiten zu verstehen. 
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§ 2 Entgelte für den Besuch von Kindertageseinrichtungen 
 

(1) Für die Betreuung von Kindern in den Kindertageseinrichtungen der Samtgemeinde Brookmerland 
wird von der/dem/den Sorgeberechtigten ein monatliches Entgelt erhoben. Die Höhe des Entgel-
tes ergibt sich aus der Anlage 1, die Bestandteil dieser Satzung ist.  
 

(2) Das monatliche Nettofamilieneinkommen ist ein Zwölftel des Jahresnettofamilieneinkommens. 
Das Jahresnettofamilieneinkommen wird unter Anwendung des § 16 Wohngeldgesetz ermittelt.  

 
(3) Zusätzlich zum Entgelt für die Betreuung sind noch weitere Entgelte für die Verpflegung des Kin-

des/der Kinder zu zahlen, die sich nach dem Angebot der betreuenden Kindertageseinrichtung 
richten. Weitere Einzelheiten werden über den schriftlichen Betreuungsvertrag der jeweiligen Kin-
dertageseinrichtung geregelt. 

 
(4) Das zu zahlende Entgelt kann auf Antrag ganz oder teilweise vom Landkreis Aurich (Amt für Jugend 

und Soziales) übernommen werden, wenn die Belastung den Sorgeberechtigten und dem Kind 
nicht zuzumuten ist. Die Berechnung der zumutbaren Belastung erfolgt durch die Samtgemeinde 
Brookmerland. Die Prüfung orientiert sich dabei an der Berechnung der sozialhilferechtlichen Ein-
kommensgrenze.  

 
(5) Die Entgelte werden jeweils zum Beginn eines Kindergartenjahres (01.08.) analog zu den prozen-

tualen Entgelterhöhungen des Tarifvertrages öffentlicher Dienst -Sozial- und Erziehungsdienst 
(TvöD-SuE)- angepasst. Es wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet. Diese Anpassungsregelung 
greift ab dem 01.08.2027.  

 
§ 3 Entgeltschuldner 

 
(1) Entgeltschuldner sind die Sorgeberechtigten bzw. die Elternteile der Kinder, die in der Kinderta-

geseinrichtung, für die diese Entgeltsatzung gilt, betreut werden und gemeinsam mit den Kindern 
in einer Haushaltsgemeinschaft leben.  
 

(2) Entgeltschuldner sind daneben auch diejenigen, die die Aufnahme von Kindern in die Kindertages-
einrichtung veranlasst haben.  
 

(3) Mehrere Entgeltschuldner haften als Gesamtschuldner.  
 

§ 4 Einkommen 
 

(1) Maßgebend ist das Jahreseinkommen der/des Sorgeberechtigten und des zu betreuenden Kin-
des/der zu betreuenden Kinder, das die Entgeltpflichtigen in dem Kalenderjahr haben, das dem 
Beginn bzw. einer Fortsetzung der Kindertagesbetreuung vorangeht (Bemessungszeitraum). Ist in 
den vergangenen zwölf Monaten keiner Erwerbstätigkeit nachgegangen worden, ist bei der Be-
rechnung stets das aktuelle Einkommen zu berücksichtigen. Das Kindergartenjahr umfasst den 
Zeitraum vom 01.08. eines Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres. Einkommen werden höchstens 
bis zur Beitragsbemessungsgrenze der Deutschen Rentenversicherung (Anlage 2 zum Sozialbuch – 
Sechsten Buch Gesetzliche Rentenversicherung) berücksichtigt.  
  

(2) Als Nachweis dient eine dafür vorgesehene Erklärung über die Einkommensverhältnisse und zwar 
mit allen Belegen, d. h. vorrangig den maßgeblichen Einkommensteuerbescheid, Lohn- und Ge-
haltsbescheinigungen, alternativ die Lohnsteuerbescheinigung des vergangenen Jahres. Bei Selbst-
ständigen ist der vom Steuerberater ausgefüllte Bogen zur Einkommensermittlung vorzulegen, er-
satzweise können auch Gewinn- und Verlustrechnungen bzw. betriebswirtschaftliche Auswertun-
gen (BWA) eines Steuerberaters anerkannt werden. Können die aufgezählten Dokumente nicht 
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vorgelegt werden, kann im Einzelfall das Einkommen durch andere, ebenso geeignete Nachweise 
belegt werden. Zudem haben die Sorgeberechtigten für die Festsetzung eines Entgeltes auf Ver-
langen der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen. Werden keine Anga-
ben gemacht oder keine ausreichenden Nachweise vorgelegt, erfolgt eine Einstufung in die 
höchste Einkommensstufe. Wurde aufgrund der fehlenden Mitwirkung das höchste Entgelt fest-
gesetzt, erfolgt eine Änderung des Entgeltes bei nachgeholter Mitwirkung erst ab dem Monat, in 
dem die vollständigen Unterlagen vorliegen. 

 
(3) Für die Berechnung des Einkommens werden die Regelungen aus den §§ 13 - 16 sowie § 18 WoGG 

angewandt.  
 
(4) Lebt das/leben die in einer Kindertageseinrichtung der Samtgemeinde Brookmerland betreute(n) 

Kind(er) mit nur einer/einem Sorgeberechtigten in einer Haushaltsgemeinschaft, so sind die Ein-
künfte dieser/ dieses Sorgeberechtigten maßgeblich und zusammen mit den Einkünften des Kin-
des/der Kinder nachzuweisen. 
 

(5) Leben die Sorgeberechtigten beide mit dem/den betreuten Kind(ern) in einer Haushaltsgemein-
schaft, ist das Einkommen beider Sorgeberechtigten zusammen zu berücksichtigen und gemein-
sam mit den Einkünften des Kindes/der Kinder nachzuweisen. 

 
(6) Die/Der Sorgeberechtigte, bei dem das Kind lebt, die/der Leistungen zur Sicherstellung des Lebens-

unterhaltes nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II), nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch 
(SGB XII), nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), nach dem Wohngeldgesetz (WoGG) 
oder den Kinderzuschlag nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG) beziehen, haben für die Dauer 
des nachgewiesenen Bezuges kein Entgelt zu leisten.  

 
(7) Absatz 6 gilt entsprechend, wenn  

 
a.) ein Elternteil, der nicht sorgeberechtigt ist, mit dem betreuten Kind/den betreuten Kindern in 
einer Haushaltsgemeinschaft lebt oder  
b.) wenn eine Dritte/ein Dritter, die/der nicht Sorgeberechtigte /-r und nicht Elternteil ist, mit dem 
betreuten Kind/den betreuten Kindern in einer Haushaltsgemeinschaft lebt und dieses Mitglied 
der Haushaltsgemeinschaft einen steuerlichen Vorteil durch die Berücksichtigung des Kindes/der 
Kinder hat. 

 
(8) Änderungen der Einkommensverhältnisse um mehr als 15 % sind unverzüglich anzugeben und 

nachzuweisen. Änderungen der Einkommensverhältnisse, die zu einem anderen Entgelt führen, 
werden ab dem Monat, in dem dies dem Schulamt mitgeteilt bzw. der Nachweis der Samtge-
meinde Brookmerland vorliegt, neu und mit Wirkung für die Vergangenheit berechnet. Die Samt-
gemeinde Brookmerland behält sich eine regelmäßige Überprüfung der persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse der Entgeltpflichtigen vor. 
 

(9) Die Entgeltschuldner können sich zur Zahlung des höchsten Entgeltes der jeweiligen Betreuungs-
zeit verpflichten. Dies ist schriftlich zu erklären. Diese Erklärung kann jederzeit für die Zukunft wi-
derrufen werden. Eine Einkommensüberprüfung entfällt in diesem Fall.  

 
§ 5 Entstehung und Fälligkeit der Entgelte 

 
(1) Die Verpflichtung zur Zahlung des Entgeltes besteht mit der Aufnahme des Kindes in der Kinderta-

geseinrichtung.  
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(2) Im Aufnahmemonat ist der vollständige Entgeltbetrag zu zahlen, wenn die Aufnahme vom 01.-14. 
eines Monats erfolgt und das hälftige Entgelt ist zu zahlen, wenn die Aufnahme vom 15.-31. eines 
Monats erfolgte.  
 

(3) Das Entgelt ist monatlich zu zahlen und jeweils spätestens am 15. des jeweiligen Monats fällig. 
 

(4) Das Entgelt ist für einen vollen Monat und für die/den gesamte(n) vereinbarte(n) Zeit/Zeitraum zu 
entrichten. 

 
(5) Mit Beendigung des Betreuungsverhältnisses endet die Verpflichtung zur Zahlung des Entgeltes. 

Wird das Betreuungsverhältnis jedoch während der letzten drei Monate des Kindergartenjahres 
beendet, so ist das Entgelt bis zum Ende des Kindergartenjahres zu entrichten, ausgenommen bei 
Fortzug aus der Samtgemeinde Brookmerland. Hierbei gilt die Regelung aus Abs. 2 entsprechend.  
Ein Kindergartenjahr beginnt am 01.08. und endet am 31.07. eines jeden Jahres.  

 
(6) Die Zahlungsverpflichtung entfällt in dem Monat, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet. 

Sofern das Kind das dritte Lebensjahr vollendet hat, besteht jedoch eine einkommensunabhängige 
Zahlungsverpflichtung in Höhe von 25,00 € monatlich für die 9. Betreuungsstunde und eine Zah-
lungsverpflichtung in Höhe von 50,00 € monatlich für die 10. Betreuungsstunde des Tages in der 
Kindertageseinrichtung. Die Regelung aus § 2 Abs. 5 wird analog angewandt.  

 
(7) Eine vorübergehende Schließung der Kindertageseinrichtung sowie ein vorübergehendes Fernblei-

ben des Kindes berechtigen nicht zur Ermäßigung bzw. zum Erlass des Entgeltes. Dies gilt z.B. für 
die Schließung der Kindertageseinrichtung während der Ferienzeiten oder Fortbildungen. Sollte 
die Samtgemeinde Brookmerland eine Schließung der Kindertageseinrichtung für mindestens vier 
Wochen am Stück anordnen, führt dies zum vollständigen Verzicht der Entgelterhebung für diesen 
Zeitraum.  

 
(8) Bei einer Unterbrechung der Betreuung durch Krankheit des Kindes oder der Tagespflegeperson 

von mehr als vier Wochen am Stück kann das Entgelt auf Antrag für den betroffenen Zeitraum 
erstattet werden. Dem Antrag ist eine ärztliche Bescheinigung beizufügen.  

 
(9) Das Entgelt wird für die Zeit der Eingewöhnung in voller Höhe fällig.  

 
(10) Rückständige Entgelte können im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben werden.  

 
(11) Kommen die Entgeltpflichtigen ihrer Zahlungsverpflichtung an zwei aufeinanderfolgenden Mona-

ten schuldhaft nicht nach, kann der Betreuungsvertrag seitens des Trägers gekündigt werden. / die 
Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Tagespflegeperson eingestellt und die Förderung 
des Tagespflegeverhältnisses beendet werden.  

 
§ 6 Erlass der Entgeltverpflichtung  

 
(1) Das Entgelt kann nach § 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII auf Antrag ganz oder teilweise erlassen und vom 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden. 
 

(2) Der Antrag wird frühestens ab dem Monat, in dem er bei der Verwaltung der Samtgemeinde 
Brookmerland eingeht, berücksichtigt. 
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§ 7 Geschwisterregelung 
 

(1) Besuchen mehrere Kinder einer Familie, die in einem Haushalt leben, gleichzeitig eine Kinderta-
geseinrichtung, wird für das zweite Kind von der/dem/den Sorgeberechtigten das hälftige Entgelt 
erhoben. Für jedes weitere gleichzeitig betreute Kind entfällt die Zahlungsverpflichtung.  
 

(2) Abs. 1 gilt nicht für Kinder, die der Beitragsfreiheit nach § 22 Abs. 2 Satz 2 Nds. Kindertagesstät-
tengesetz unterliegen. In den Fällen des Satzes 1 wird für das direkt nachfolgende Geschwisterkind 
ein Entgelt erhoben, welches sich aus der in dieser Satzung normierten Berechnung ergibt.  

 
(3) Bei der Betrachtung für welches Kind das volle oder hälftige bzw. kein Entgelt erhoben wird, gilt 

das jeweilige Geburtsjahr, beginnend mit dem ältesten Kind.  
 

§ 8 Regelung von Einzelheiten 
 
Die Samtgemeinde Brookmerland wird ermächtigt, weitere Einzelheiten, die mit dem Aufenthalt des 
Kindes/der Kinder und dem Betriebsablauf der Kindertageseinrichtung in Zusammenhang stehen, ge-
sondert zu regeln. 
 

§ 9 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die derzeit gültige Staffelung der Eltern-
beiträge für den Besuch von Krippeneinrichtungen in der Samtgemeinde Brookmerland über Eltern-
entgelte außer Kraft. 
 
Marienhafe, den 16.09.2024 
 
Samtgemeinde Brookmerland 
 
Ihmels 
Samtgemeindebürgermeister 
 
 
Anlage 1 
 
 
 

 
 
 
 
Die Zahlungsverpflichtung entfällt in dem Monat, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet. So-
fern das Kind das dritte Lebensjahr vollendet hat, besteht jedoch eine einkommensunabhängige Zah-
lungsverpflichtung in Höhe von 25,00 € monatlich für die 9. Betreuungsstunde und eine Zahlungsver-
pflichtung in Höhe von 50,00 € monatlich für die 10. Betreuungsstunde des Tages in der Kindertages-
einrichtung. 
 
 
 
 
 
 
 



- 941 - 

 
C. Bekanntmachungen sonstiger öffentlicher Körperschaften 

 

 
Bekanntmachung über die Friedhofsordnung der Ev.-luth. Katharinengemeinde  

Pewsum und Woquard 
 
Öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Aurich nach § 10 Durchführungsgebe-
stimmungen Friedhof (DB Friedhof)  
 
Die folgende der Friedhofsordnung (FO) ist vom Kirchenvorstand der Ev.-luth. Katharinengemeinde 
Pewsum und Woquard am 18.01.2024 beschlossen und vom genehmigungsbefugten Kirchenamtslei-
ter am 28.10.2024 kirchenaufsichtlich genehmigt worden. 
 

Friedhofsordnung (FO) 
 

für den Friedhof 
der Ev.-luth. Katharinengemeinde Pewsum und Woquard in Pewsum und Woquard. 

 
Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Katha-
rinengemeinde Pewsum und Woquard am 28.10.2024 folgende Friedhofsordnung beschlossen: 
 
Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen 
Gräbern ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an dem die 
Kirche die Botschaft verkündet, dass Christus dem Tode die Macht genommen hat und denen, die an 
ihn glauben, das ewige Leben geben wird. Aus dieser Erkenntnis und in dieser Gewissheit erhalten 
Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof Richtung und Weisung. 
 

Inhaltsübersicht 
 
I. Allgemeine Vorschriften 
 
§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck 
§ 2 Friedhofsverwaltung 
§ 3 Schließung und Entwidmung 
 
II. Ordnungsvorschriften 
 
§ 4 Öffnungszeiten 
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof 
§ 6 Dienstleistungen 
 
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 
§ 7 Anmeldung einer Bestattung 
§ 8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen 
§ 9 Ruhezeiten 
§ 10 Umbettungen und Ausgrabungen 
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IV. Grabstätten 
 
§ 11   Allgemeines 
§ 12   Reihengrabstätten  entfällt 
§ 12a Urnenreihengrabstätten entfällt 
§ 13   Wahlgrabstätten 
§ 13a Urnenwahlgrabstätten 
§ 13b Wahlgrabstätten umgewandelt 
§ 14   Rasengrabstätten 
§ 14a Urnenrasengrabstätten 
§ 15   Rasengrabstätten in einer Gemeinschaftsgrabanlage   
§ 15a Urnenrasengrabstätten in einer Gemeinschaftsgrabanlage   
§ 16   Rückgabe von Wahlgrabstätten 
§ 17   Bestattungsverzeichnis 
 
V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen 
 
§ 18 Gestaltungsgrundsatz 
§ 19 Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen 
 
VI. Anlage und Pflege von Grabstätten 
 
§ 20 Allgemeines 
§ 21 Grabpflege, Grabschmuck 
§ 22 Vernachlässigung 
 
VII. Grabmale und andere Anlagen 
 
§ 23 Errichtung und Änderung von Grabmalen 
§ 24 Mausoleen und gemauerte Grüfte 
§ 25 Entfernung 
§ 26 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 
 
VIII. Leichenräume und Trauerfeiern 
 
§ 27 Leichenhalle 
§ 28 Benutzung der Friedhofskapelle  
 
IX. Haftung und Gebühren 
 
§ 29 Haftung 
§ 30 Gebühren 
 
X. Schlussvorschriften 
 
§ 31 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
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I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1  
Geltungsbereich und Friedhofszweck 

 
(1) Diese Friedhofsordnung gilt für die Friedhöfe der Ev.-luth. Katharinengemeinde Pewsum und Wo-
quard in ihren jeweiligen Größen. Der Friedhof in Pewsum umfasst zurzeit das Flurstück 13/2 Flur 5 
Gemarkung Pewsum in Größe von insgesamt 00.39.19 ha. Der Friedhof in Woquard umfasst zurzeit 
das Flurstück 25/1 Flur 2 Gemarkung Woquard in Größe von insgesamt 00.18.30 ha. Eigentümerin der 
Flurstücke ist die Ev.-luth. Katharinengemeinde Pewsum und Woquard. 
 
(2) Die Friedhöfe dienen der Bestattung der Personen, die bei ihrem Ableben Mitglied der Katharinen-
gemeinde waren, sowie derjenigen, die bei ihrem Tode ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten 
Grabstätte besaßen. Der Friedhof dient auch der Bestattung von Fehlgeborenen und Ungeborenen 
i.S.d. Niedersächsischen Bestattungsgesetzes.  
 
(3) Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwal-tung nach Rück-
sprache mit dem Pfarramt. Der Kirchenvorstand hat das Kirchenamt Leer mit der Verwaltung beauf-
tragt. 

 
§ 2  

Friedhofsverwaltung  
 
(1) Die Friedhöfe sind eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie werden vom Kirchen-
vorstand verwaltet (Friedhofsverwaltung). 
 
(2) Die Verwaltung der Friedhöfe richtet sich nach dieser Friedhofsordnung sowie den sonstigen kirch-
lichen und staatlichen Vorschriften. 
 
(3) Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung kann der Kirchenvorstand einzelne Personen, ei-
nen Ausschuss oder eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen.  
 
(4) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusammenhang mit einer Bestattung, Verleihung, 
Verlängerung oder Übertragung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, einer Anzeige zur Errichtung 
eines Grabmals oder anderer Anlagen, dem Tätigwerden von Dienstleistungserbringern sowie mit der 
Erhebung von Gebühren und Entgelten dürfen für den jeweiligen Zweck erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden.  

 
§ 3  

Schließung und Entwidmung  
 
(1) Die Friedhöfe, einzelne Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus einem wichtigen Grund 
beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet werden. 
 
(2) Nach der beschränkten Schließung dürfen keine neuen Nutzungsrechte mehr verliehen werden. 
Eine Verlängerung von bestehenden Nutzungsrechten darf lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit 
erfolgen. Bestattungen dürfen nur noch in Grabstätten stattfinden, an denen im Zeitpunkt der be-
schränkten Schließung noch Nutzungsrechte bestehen, sofern die Grabstätten noch nicht belegt sind 
oder sofern zu dem genannten Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. Grabstellen, an denen die 
Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung abläuft, dürfen nicht neu belegt werden. 
Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Bestattungsberechtigten. Ausnahmen von dieser Ein-
schränkung kann die Friedhofsverwaltung im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Härten bei bestehen-
den Nutzungsrechten zulassen. 
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(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr vorgenommen werden. 
 
(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die Ent-
widmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhezeiten 
abgelaufen sind und eine angemessene Pietätsfrist vergangen ist. 
 

 
II. Ordnungsvorschriften 

 
§ 4  

Öffnungszeiten 
 
(1) Die Friedhöfe sind tagsüber für den Besuch geöffnet. 
 
(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder teilweise für den Besuch vorübergehend ge-
schlossen werden. 
 

§ 5  
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten und Äuße-
rungen, die sich in verletzender Weise gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche 
richten, zu unterlassen. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Friedhofsver-
waltung und der Kirchenvorstand können Personen, die der Friedhofsordnung zuwiderhandeln, das 
Betreten des Friedhofs untersagen. 
 
(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 
 
a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, Inlinern, Skateboards aller Art - ausgenommen Kin-

derwagen, Rollstühle, Handwagen sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der für den 
Friedhof zugelassenen Dienstleistungserbringer -  zu befahren, 
 

b) Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleistungen anzubieten,  
 

c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszuführen, 
 

d) Film-, Ton-, Video– und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu verwer-
ten, 
 

e) Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, DVD) zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die 
im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind, 
 

f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten 
Unrat zu entsorgen, 
 

g) fremde Grabstätten, Einrichtungen und die Friedhofsanlagen außerhalb der Wege zu betreten, 
zu beschädigen oder zu verunreinigen, 
 

h) Tiere unangeleint mitzubringen.  
 

(3) Die Friedhofsverwaltung kann im Einvernehmen mit dem Kirchenvorstand Ausnahmen zulassen, 
soweit die Interessen Anderer nicht beeinträchtigt werden. 
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(4) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der vorherigen Zustimmung des Kirchen-
vorstandes. 
 

§ 6  
Dienstleistungen 

 
(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den Fried-
hof geltenden Bestimmungen zu beachten.  
 
(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher 
und personeller Hinsicht zuverlässig sind. 
 
(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung im Ein-
vernehmen mit dem Kirchenvortand auf Zeit oder auf Dauer untersagt werden, wenn der Dienstleis-
tungserbringer nach vorheriger Mahnung gegen für den Friedhof geltende Bestimmungen verstoßen 
hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich. 
 
(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vo-
rübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lager-
plätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu 
verlassen und bei Unterbrechung der Tagesarbeit so herzurichten, dass eine Behinderung Anderer 
ausgeschlossen ist. Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinen Abraum lagern. Ge-
räte von Dienstleistungserbringern dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs 
gereinigt werden. 
 
(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofsträger für alle Schäden, die sie im Zu-
sammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 

 
 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 

§ 7  
Anmeldung einer Bestattung 

 
(1) Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der 
Friedhofsverwaltung anzumelden. Dabei ist dem Pfarramt mitzuteilen, wer die Bestattung leiten und 
wer sonst bei der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) gestaltend mitwirken wird. 
 
(2) Das Pfarramt des Friedhofsträgers kann nach Anhörung des Kirchenvorstandes die Person, die die 
Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestaltend mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verlet-
zende Äußerungen gegen ethische Grundsätze, den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche 
getan hat und eine Wiederholung zu erwarten ist. 
 
(3) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nut-
zungsrecht nachzuweisen. 
 
(4) Das Pfarramt setzt im Benehmen mit der antragstellenden Person Ort und Zeit der Bestattung 
fest. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt werden. 
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§ 8  
Beschaffenheit von Särgen und Urnen 

 
(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der 
Sargpflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu 
bestattenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht.  
 
(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der geeignet ist, nachhaltig die physikali-
sche, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern 
oder der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der festgesetzten Ruhefrist ermöglicht. 
 
(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Für größere 
Särge ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.  
(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbekleidungen gelten die Anforderungen des 
Absatzes 2 entsprechend.  
 
(5) Für die Bestattung in zugänglichen, ausgemauerten Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge 
mit Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind. 
 
(6) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus Kunststoffen 
oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeignet sind, nachhaltig die phy-
sikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verän-
dern.  
 

§ 9  
Ruhezeiten  

 
(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre. 
 
(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30 Jahre. 
 

§ 10 
Umbettungen und Ausgrabungen  

 
(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen werden. 
 
(2) Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit nur mit Genehmigung der un-
teren Gesundheitsbehörde ausgegraben oder umgebettet werden.  
 
(3) Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Friedhofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, alle 
Kosten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch Beschädigung und Wiederinstandsetzung gärt-
nerischer oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen. 
 
(4) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder 
gehemmt. 
 
(5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen können umgesetzt werden, wenn Gestal-
tungsbestimmungen des neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen. 
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IV. Grabstätten 
 

§ 11 
Allgemeines 

 
(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfügung: 
 
a) Wahlgrabstätten        (§ 13), 

 
b) Urnenwahlgrabstätten       (§ 13a), 

 
c) Wahlgrabstätten umgewandelt (pflegefrei)     (§ 13b), 

 
d) Rasengrabstätten        (§ 14), 

 
e) Urnenrasengrabstätten        (§ 14a), 

 
f) Rasengrabstätten in einer Gemeinschaftsgrabanlage   (§ 15), 

 
g) Urnenrasengrabstätten in einer Gemeinschaftsgrabanlage   (§ 15a). 
 
(2) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen werden nur öffentlich-rechtli-
che Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser Ordnung in der jeweils geltenden Fassung verliehen. Ein 
Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen Person, nicht mehreren Personen zugleich zustehen. 
Nutzungsberechtigte Personen haben jede Änderung ihrer Anschrift der Friedhofsverwaltung mitzu-
teilen. 
 
(3) Rechte an Reihengrabstätten, sofern vorhanden, werden nur im Todesfall vergeben. Ein Anspruch 
auf Verleihung oder Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in bestimmter Lage so-
wie auf Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht. 
 
(4) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder Asche bestattet werden. Eine verstor-
bene Mutter und ihr gleichzeitig - bei oder kurz nach der Geburt - verstorbenes Kind oder zwei gleich-
zeitig verstorbene Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr dürfen in einer Grabstelle bestattet wer-
den. 
 
(5) In einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstelle darf zusätzlich eine Asche bestattet wer-
den, wenn die bereits bestattete Person der Ehegatte oder die Ehegattin oder der Lebenspartner oder 
die Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft oder ein naher Ver-
wandter war. 
 
(6) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grabstellen etwa folgende Größe haben: 
 
a) für Särge:     Länge: 2,20 m Breite: 1,00 m, 
 
b)  für Urnen:     Länge: 1,00 m Breite: 1,00 m, 
 
c) für Urnen im Gemeinschaftsgrabfeld   Länge: 0,50 m Breite: 0,50 m. 
 
Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen Maße. Im Einzelnen ist der Gestaltungsplan 
für den Friedhof maßgebend. 
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(7) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 
0,90 m, von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber für Erdbestattungen müssen 
voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein. 
 
(8) Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofsver-
waltung bestimmt oder zugelassen sind.  
 
(9) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, Großge-
hölze usw.), soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen. Über das Erfordernis 
entscheidet die Friedhofsverwaltung. 
 
(10) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung aus Absatz 9 nicht nach und muss beim 
Ausheben des Grabes das Grabzubehör von dem Friedhofsträger entfernt werden, sind die dadurch 
entstehenden Kosten von der nutzungsberechtigten Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein An-
spruch auf Wiederverwendung herausgenommener Pflanzen besteht nicht. 

 
§ 12 

Reihengrabstätten 
 

Entfällt 
 

§ 12a 
Urnenreihengrabstätten 

 
Entfällt 

 
§ 13 

Wahlgrabstätten 
 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die mit einer oder mehreren Grabstellen 
vergeben werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 30 Jahre, vom Tage der Verleihung an ge-
rechnet. Über das Nutzungsrecht wird eine Urkunde ausgestellt.  
 
(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 3 Absatz 2 auf Antrag für die gesamte 
Wahlgrabstätte um 5,10 oder 15 Jahre verlängert werden. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflich-
tet, zur rechtzeitigen Stellung eines Verlängerungsantrages aufzufordern. Bei einer Bestattung verlän-
gert sich das Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrabstätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die Gebüh-
ren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebührenordnung. 
 
(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsberechtigte Person und folgende Angehörige bestattet 
werden:  
 
a) Ehegatte, 

 
b) Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartner-

schaft, 
 

c) Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten, 
 

d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
 

e) Eltern,  
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f) Geschwister, 
 

g) Stiefgeschwister, 
 

h) die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden Erben. 
 

Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, wer von den bestattungsberechtigten Per-
sonen bestattet wird. Kann nach dem Tode einer bestattungsberechtigten Person die Entscheidung 
der nutzungsberechtigten Person der Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Bestattung mitge-
teilt werden, so ist die Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, die Bestattung 
zuzulassen. Die Bestattung anderer, auch nichtverwandter Personen bedarf eines Antrags der nut-
zungsberechtigten Person und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung. 
 
(4) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 3 
Buchstaben a) bis h) genannten Personen übertragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind 
schriftliche Erklärungen der bisherigen und der neuen nutzungsberechtigten Person sowie die schrift-
liche Genehmigung der Friedhofsverwaltung erforderlich. 
 
(5) Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofsverwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen ihrer 
bestattungsberechtigten Angehörigen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine 
schriftliche Einverständniserklärung der Rechtsnachfolgerin oder des Rechtsnachfolgers ist beizubrin-
gen. Hat die nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode 
übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 bestattungsberechtigten Angehörigen 
in der dort genannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der einzelnen Grup-
pen der jeweils ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin hat der Fried-
hofsverwaltung auf deren Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsberechtigter oder sie neue 
Nutzungsberechtigte ist. Ist der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin nicht daran interessiert, 
das Nutzungsrecht zu behalten, so kann er oder sie das Nutzungsrecht auf eine andere der in Absatz 3 
genannten Personen oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf eine Person übertragen, die auf-
grund ihres oder seines Nutzungsrechtes bestattungsberechtigt nach Absatz 3 geworden ist. Für die 
Übertragung gilt Absatz 4. 
 

§ 13a 
Urnenwahlgrabstätten 

 
(1) Urnenwahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstellen zur Bestattung einer Asche für 
die Dauer von 30 Jahren vergeben. 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für Urnenwahlgrabstätten 
auch die Vorschriften für Wahlgrabstätten. 

 
§ 13 b 

Wahlgrabstätten umgewandelt (pflegefrei) 
 
(1) Bei bereits bestehenden Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten besteht die Möglichkeit, auf Antrag 
die Pflege auf die Kirchengemeinde zu übertragen.  
 
(2) Die Nutzungsberechtigten haben die Grabstellen auf eigene Kosten abzuräumen (Bewuchs, Umran-
dung, Sockel, Fundamentierungen und Grabstein) und anstelle dieser eine Grabplatte mit den Namen- 
und den Lebensdaten des Verstorbenen in der Größe von max. 50cm x 40cm ebenerdig mit der Ober-
kante der Grasnarbe in die Grabstätte einsetzen zu lassen. Der Schriftzug, sowie weitere Darstellungen 
auf der Grabplatte dürfen nicht erhaben sein. Die nutzungsberechtigte Person begrünt die Grabstätte 
mit Rasensaat.  
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(3) Der Friedhofsträger pflegt die Grabstellen und erhält von den Nutzungsberechtigten hierfür eine 
jährliche Pflegepauschale nach der geltenden Friedhofsgebührenordnung, die für die restliche Nut-
zungszeit im Voraus berechnet wird. Eine Rückgabe des Nutzungsrechtes erfolgt dadurch nicht. Das 
Nutzungsrecht für alle Grabstellen der bisherigen Grabstätte bleibt als Einheit bestehen. Die bis zum 
Ablauf notwendige Friedhofsunterhaltungsgebühr wird weiterhin alle zwei Jahre erhoben. 
 
(4) Die Blumen und Gestecke dürfen nur in der Zeit vom 01. November bis 30. April auf dem Grabstein 
abgelegt werden. Die Abräumung von Blumen und Gestecken erfolgt nach einer angemessenen Frist 
auf Veranlassung der Friedhofsverwaltung. 
 
(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für die umgewandelten 
Wahlgrabstätten auch die Vorschriften für Wahlgräber (§ 13). 

 
§ 14 

Rasengrabstätten 
 

(1) Rasengrabstätten werden auf freien Flächen außerhalb des Gemeinschaftsgrabfelds im Todesfall 
als Einzel- oder Doppelgrabstätten für Erdbestattungen vergeben. Die Zuweisung erfolgt durch die 
Friedhofsverwaltung. Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 30 Jahre. Anlässlich einer zweiten Bei-
setzung in einer Doppelgrabstätte wird das Nutzungsrecht einmalig um die Dauer der Ruhezeit ange-
passt. Falls das Nutzungsrecht der ersten belegten Grabstelle vor der Belegung der zweiten Grabstelle 
abläuft, kann das Nutzungsrecht an der Doppelgrabstätte um 5, 10 oder 15 Jahre verlängert werden. 
Eine zusätzliche Urnenbeisetzung ist nicht gestattet. 
 
(2) Merkmal dieser Grabstätten ist eine Grabplatte, in der Größe von 50cm x 40cm mit entsprechenden 
Namen- und Lebensdaten des Verstorbenen, die im Auftrag der nutzungsberechtigten Person ebener-
dig in das Grabfeld einzusetzen ist. Der Schriftzug, sowie weitere Darstellungen auf der Grabplatte 
dürfen nicht erhaben sein.  
 
(3) Die gärtnerische Grabanlage und Pflege erfolgt durch den Friedhofsträger. Die Blumen und Geste-
cke dürfen nur in der Zeit vom 01. November bis 30. April abgelegt werden. Die Abräumung von Blu-
men und Gestecken erfolgt nach einer angemessenen Frist auf Veranlassung der Friedhofsverwaltung. 
 
(4) Die Friedhofsunterhaltungsgebühr sowie die Pflegegebühr sind in der Erwerbsgebühr enthalten. 
 
(5) Das Abräumen der Grabstätte nach Ablauf der Nutzungszeit erfolgt durch die nutzungsberechtigte 
Person. 
 
(6) Das Nutzungsrecht bleibt bis zum Ende der Nutzungszeit bestehen. 
 

§ 14 a 
Urnenrasengrabstätten 

 
(1) Urnenrasengrabstätten werden auf freien Flächen außerhalb des Gemeinschaftsgrabfelds im To-
desfall als Einzel- oder Doppelgrabstätten für Urnenbeisetzungen vergeben. Die Zuweisung erfolgt 
durch die Friedhofsverwaltung. Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 30 Jahre. Anlässlich einer zwei-
ten Beisetzung in einer Doppelgrabstätte wird das Nutzungsrecht einmalig um die Dauer der Ruhezeit 
angepasst. Falls das Nutzungsrecht der ersten belegten Grabstelle vor der Belegung der zweiten Grab-
stelle abläuft, kann das Nutzungsrecht an der Doppelgrabstätte um 5, 10 oder 15 Jahre verlängert wer-
den. Eine zusätzliche Urnenbeisetzung ist nicht gestattet. 
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für Urnenrasengrabstätten 
auch die Vorschriften für Rasengrabstätten. 
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§ 15 

Rasengrabstätten in einer Gemeinschaftsgrabanlage 
 

(1) Rasengrabstätten in der Gemeinschaftsanlage werden im Todesfall als Einzelgrabstätten für Erdbe-
stattungen vergeben. Die Zuweisung erfolgt durch die Friedhofsverwaltung. Die Dauer des Nutzungs-
rechtes beträgt 30 Jahre. Eine Verlängerung über die Ruhezeit hinaus ist nicht gestattet. Eine zusätzli-
che Urnenbeisetzung ist nicht gestattet. 
 
(2) Merkmal dieser Grabstätten ist eine Grabplatte pro Grabstelle in der Größe von  
50cm x 40cm mit entsprechenden Namen- und Lebensdaten der verstorbenen Person, die im Auftrag 
der nutzungsberechtigten Person ebenerdig in das Grabfeld eingelassen wird. Der Schriftzug, sowie 
weitere Darstellungen auf der Grabplatte dürfen nicht erhaben sein.  
 
(3) Die gärtnerische Grabanlage und Pflege erfolgt durch den Friedhofsträger. Die Blumen und Geste-
cke dürfen nur in der Zeit vom 01. November bis 30. April auf der Grabplatte abgelegt werden. Die 
Abräumung von Blumen und Gestecken erfolgt nach einer angemessenen Frist auf Veranlassung der 
Friedhofsverwaltung. 
 
(4) Die Friedhofsunterhaltungsgebühr sowie die Pflegegebühr sind in der Erwerbsgebühr enthalten. 
 
(5) Das Abräumen der Grabstätte nach Ablauf der Nutzungszeit erfolgt durch die Friedhofsverwaltung. 
 
(6) Das Nutzungsrecht bleibt bis zum Ende der Nutzungszeit bestehen. 
 

§ 15 a 
Urnenrasengrabstätten in einer Gemeinschaftsgrabanlage 

 
(1) Urnenrasengrabstätten in der Gemeinschaftsanlage werden im Todesfall als Einzelgrabstätten für 
Urnenbeisetzungen vergeben. Die Zuweisung erfolgt durch die Friedhofsverwaltung. Die Dauer des 
Nutzungsrechtes beträgt 30 Jahre. Eine Verlängerung über die Ruhezeit hinaus ist nicht gestattet. Eine 
zusätzliche Urnenbeisetzung ist nicht gestattet. 
 
(2) Merkmal dieser Grabstätten ist eine Plakette mit den Namens- und Lebensdaten im Auftrag der 
Kirchengemeinde, an der Steele befestigt.  
 
(3) Die gärtnerische Grabanlage und Pflege erfolgt durch den Friedhofsträger. Die Blumen und Geste-
cke dürfen nur an der Steele abgelegt werden. Die Abräumung von Blumen und Gestecken erfolgt nach 
einer angemessenen Frist auf Veranlassung der Friedhofsverwaltung. 
 
(4) Die Friedhofsunterhaltungsgebühr sowie die Pflegegebühr sind in der Erwerbsgebühr enthalten. 
 
(5) Das Abräumen der Grabstätte nach Ablauf der Nutzungszeit erfolgt durch die Friedhofsverwaltung. 
 
(6) Das Nutzungsrecht bleibt bis zum Ende der Nutzungszeit bestehen. 

 
§ 16  

Rückgabe von Wahlgrabstätten 
 

(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach 
Ablauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte 
zulässig. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung im Einvernehmen mit dem 
Kirchenvorstand. 



- 952 - 

 
(2) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten besteht kein Anspruch auf Gebühren-
erstattung.  
 
(3) Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungsberechtigten übergroßer Wahlgrabstätten (Wahl-
grabstätten mit mehr als 6 Grabstellen) besondere schriftliche Vereinbarungen über die künftige Nut-
zung abschließen. Ein Anspruch auf Abschluss von derartigen Vereinbarungen besteht nicht. 

 
§ 17  

Bestattungsverzeichnis 
 

Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen ein Verzeichnis, aus dem sich nachvollziehen 
lässt, wer an welcher Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit abläuft. 

 
 

V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen 
 

§ 18  
Gestaltungsgrundsatz 

 
Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck und die 
Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.  
 

§ 19 
Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen 

 
(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine Verunstaltung des 
Friedhofes bewirken oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht stören können. Die Gestaltung darf sich 
ferner nicht gegen den christlichen Glauben richten. Im Übrigen gilt § 18 entsprechend. Werkstattbe-
zeichnungen dürfen nur unten an der Seite oder Rückseite eines Grabmals in unauffälliger Weise an-
gebracht werden. 
 
(2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen errichtet werden, die nachweislich in der 
Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des „Übereinkommens 182 der In-
ternationalen Arbeitsorganisation (ILO) über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseiti-
gung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ hergestellt sind. 
 
(3) Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrssicherem Zustand zu halten. 
Hierfür sind die nutzungsberechtigten Personen verantwortlich. 
 
(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind 
die für die Unterhaltung verantwortlichen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet, unverzüglich 
Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann der Friedhofsträger auf Kosten der nutzungsberech-
tigten Personen Sicherungsmaßnahmen treffen (z.B. Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). Wird 
der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb 
einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist der Friedhofsträger berechtigt, die Grabmale, 
andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen zu entfernen. Sind 
nutzungsberechtigte Personen nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, ge-
nügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf den Grabstätten, 
das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird.  
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VI. Anlage und Pflege der Grabstätten 
 

§ 20 
Allgemeines 

 
(1) Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach der Belegung oder nach dem Erwerb des Nut-
zungsrechts angelegt sein. Sie dürfen nur mit Gewächsen bepflanzt werden, durch die benachbarte 
Grabstätten und öffentliche Anlagen nicht beeinträchtigt werden. Das Pflanzen von Bäumen ist auf 
den Grabstätten nicht gestattet.  
 
(2) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweiligen nutzungsberechtigten Personen verpflich-
tet. Die Verpflichtung zur Pflege besteht bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes. 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, absterbende oder Bestattungen behindernde 
Hecken und Sträucher zu beschneiden oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von 
den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. 
 
(4) Die Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt 
allein der Friedhofsverwaltung. 
 
(5) Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die durch fremde Personen 
und Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu treffen. 

 
§ 21  

Grabpflege, Grabschmuck 
 
(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wildkrautbekämpfungsmitteln sowie von biologisch 
nicht abbaubaren Reinigungsmitteln zur Grabpflege und Reinigung von Grabmalen und anderen Anla-
gen ist nicht gestattet. 
 
(2) Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauerge-
binden, Trauergestecken, in Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenanzuchtbehäl-
tern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen und Mar-
kierungszeichen. 
 
(3) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen o. ä. für die Aufnahme von Schnittblumen ist 
nicht gestattet. 

 
§ 22  

Vernachlässigung 
 
(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig hergerichtet oder gepflegt, hat die nutzungsberech-
tigte Person nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer 
angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt sie der Verpflichtung nicht nach, kann die Fried-
hofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten der nutzungsberechtigten Person in Ordnung bringen oder 
bringen lassen. Ist die nutzungsberechtigte Person der Verpflichtung aus Satz 1 nicht nachgekommen, 
kann die Friedhofsverwaltung auch das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, soweit sie die 
nutzungsberechtigte Person schriftlich unter Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. In dem Entzie-
hungsbescheid wird die nutzungsberechtigte Person aufgefordert, das Grabmal und die anderen Anla-
gen innerhalb von drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des Bescheides zu entfernen.  
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(2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermit-
teln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege 
hingewiesen. Außerdem wird die unbekannte nutzungsberechtigte Person durch ein Hinweisschild auf 
der Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Auf-
forderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung 
 
a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und 
 
b) Grabmale und andere Anlagen beseitigen lassen. 
 
(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht 
befolgt oder ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand 
zu ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck auf Kosten der nutzungsberechtigten 
Person entfernen oder entfernen lassen. 
 
 

VII. Grabmale und andere Anlagen 
 

§ 23  
Errichtung und Änderung von Grabmalen 

 
(1) Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen und anderen Anlagen sind der Friedhofsverwal-
tung anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorhaben der gültigen Friedhofsordnung und den Vorga-
ben des technischen Regelwerks entspricht.  
 
(2) Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem geeigneten Maßstab beizufügen. In den Anzeigeun-
terlagen sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, die Darstellung der Befestigungsmittel mit Bema-
ßung und Materialangaben sowie die Gründungstechnik mit Maßangaben und Materialbenennung 
eingetragen sein. 
 
(3) Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage der vollständigen Anzeige begonnen werden, 
wenn seitens der Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine Bedenken wegen eines Verstoßes gegen die 
Friedhofsordnung oder das technische Regelwerk geltend gemacht werden. Vor Ablauf von drei Mo-
naten darf begonnen werden, wenn die Friedhofsverwaltung schriftlich die Übereinstimmung mit der 
geltenden Friedhofsordnung und die Vollständigkeit der Anzeige der sicherheitsrelevanten Daten be-
stätigt. 
 
(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 
binnen eines Jahres nach Einreichen der Anzeige errichtet oder geändert worden ist. 
 
(5) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend 
ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren und so zu befestigen, dass 
sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen. Maßgeben-
des Regelwerk zur Auslegung der Regeln der Baukunst ist ausschließlich die aktuelle Fassung der „Tech-
nischen Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA Grabmal) der Deutschen Naturstein-
Akademie e.V. (DENAK)“. Die TA Grabmal gilt für die Planung, Erstellung, Ausführung, die Abnahme-
prüfung und jährliche Prüfung der Grabmalanlagen. 
 
(6) Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten Grabmale hat der Steinmetz oder sonstige 
Dienstleistungserbringer (mit gleichwertiger Qualifikation in Befestigungstechnik, Planung, Berech-
nung und Ausführung von Gründungen) eine Abnahmeprüfung nach Abschnitt 4 der TA Grabmal vor-
zunehmen.  Die gleichwertige Qualifikation i.S.v. Satz 1 ist zweifelsfrei nachzuweisen. Der Prüfablauf 
ist nachvollziehbar zu dokumentieren. 
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(7) Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr bevollmächtigte Person hat der Friedhofsverwal-
tung spätestens sechs Wochen nach Fertigstellung der Grabmalanlage die Dokumentation der Abnah-
meprüfung und die Abnahmebescheinigung entsprechend den Anforderungen der TA Grabmal vorzu-
legen. 
 
(8) Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleistungserbringer, die aufgrund ihrer Ausbildung in 
der Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes die angemessene Grün-
dungsart zu wählen und nach der TA Grabmal die erforderlichen Fundamentabmessungen zu berech-
nen. Die Dienstleistungserbringer müssen in der Lage sein, für die Befestigung der Grabmalteile das 
richtige Befestigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und zu montieren. Ferner müssen sie die 
Standsicherheit von Grabmalanlagen beurteilen können und fähig sein, mit Hilfe von Messgeräten die 
Standsicherheit zu kontrollieren und zu dokumentieren. 
 
(9) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals und anderer Anlagen nicht 
den Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der Friedhofsordnung, setzt die Friedhofsverwaltung der 
nutzungsberechtigten Person eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals 
und anderer Anlagen. Nach ergebnislosem Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abände-
rung oder Beseitigung auf Kosten der nutzungsberechtigten Person veranlassen. Bei nicht ordnungs-
mäßiger Gründung und Befestigung des Grabmals und anderer Anlagen gilt § 19 Absatz 4. 

 
§ 24  

Mausoleen und gemauerte Grüfte 
 

(1) Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder gemauerte Grüfte bestehen, können sie im Rahmen 
der bestehenden Nutzungsrechte genutzt werden. Neubauten sind nicht möglich. Im Übrigen gelten § 
19 Absätze 3 und 4 entsprechend.  
 
(2) Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhandenen Mausoleen oder gemauerten Grüften ist nur 
möglich, wenn sich die nutzungsberechtigten Personen in schriftlichen Verträgen gegenüber der Fried-
hofsverwaltung verpflichten, alle mit der Instandsetzung und Unterhaltung der Mausoleen und Grüfte 
verbundenen Kosten und die Verkehrssicherungspflicht zu übernehmen. Nach Beendigung des Nut-
zungsrechts sind die Mausoleen oder gemauerten Grüfte von den nutzungsberechtigten Personen voll-
ständig zu entfernen. 

 
§ 25  

Entfernung 
 
(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf des Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung  im Einvernehmen mit dem Kirchenvorstand entfernt werden. 
 
(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Bekanntmachung über das Abräumen der Grabstätten ver-
anlasst die nutzungsberechtigte Person die Entfernung von Grabmalen und anderen Anlagen. Inner-
halb von drei Monaten nach der Bekanntmachung über das Abräumen und bei Wahlgräbern auch in-
nerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Nutzungszeit können die nutzungsberechtigten Personen 
Grabmale und andere Anlagen entfernen, soweit es sich nicht um Grabmale nach § 26 handelt. 

 
§ 26  

 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 
 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Möglichkeit von der Friedhofsverwal-
tung erhalten. 
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VIII. Leichenräume und Trauerfeiern 
 

§ 27  
Leichenhalle/Leichenkammer 

 
(1) Die Leichenhalle dient zur Aufnahme von Leichen bis zur Bestattung.  
 
(2) Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, sofern keine Bedenken bestehen, in der Leichenhalle 
von einem Beauftragten der Friedhofsverwaltung geöffnet werden. Särge sollen spätestens eine halbe 
Stunde vor Beginn der Trauerfeier geschlossen werden. 
 
(3) Ein Sarg, in dem eine verstorbene Person liegt, die im Zeitpunkt des Todes an einer nach dem In-
fektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei der der Verdacht einer solchen 
Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat, wird nach Möglichkeit in einem besonderen 
Raum aufgestellt. Der Sarg darf nur mit schriftlicher Genehmigung der unteren Gesundheitsbehörde 
geöffnet werden. 

 
§ 28  

Benutzung der Friedhofskapelle und der Kirche 
 
(1) Für die Trauerfeier in Woquard steht die Friedhofskapelle/Aussegnungshalle zur Verfügung. 
 
(2) In Pewsum steht für verstorbene Personen, die zum Zeitpunkt ihres Todes Mitglieder einer der 
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland e. V. angehörenden Kirchen und kirchlichen 
Gemeinschaften waren, für die Trauerfeier auch die St. Nicolai-Kirche zur Verfügung. 
 
(3) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entsprechen. 
 
(4) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt des 
Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr der 
Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken 
wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 
 
 

IX. Haftung und Gebühren 
 

§ 29  
Haftung 

 
Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, die durch von ihnen oder in ihrem Auftrag er-
richtete Grabmale, und andere Anlagen entstehen.  
 

§ 30  
Gebühren 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind Gebühren nach der jeweils geltenden 
Friedhofsgebührenordnung zu entrichten. 
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X. Schlussvorschriften 
 

§ 31  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig treten die Friedhofsordnungen in der Ev.-luth. Nicolai-Kirchengemeinde Pewsum in der 
Fassung vom 12. November 2013 und die Friedhofsordnungen in der Ev.-luth. Marien-Kirchenge-
meinde Woquard in der Fassung vom 04. Mai 2021 außer Kraft. 
 
Carsten Wydora 
Kirchenamtsleiter 
Oberkirchenrat 
 

 
Bekanntmachung über die Friedhofsgebührenordnung der Ev.-luth. Katharinengemeinde 

Pewsum und Woquard 
 
Die folgende der Friedhofsgebührenordnung (FGO) ist vom Kirchenvorstand der Ev.-luth. Katharinen-
gemeinde Pewsum und Woquard am 18.01.2024 beschlossen und vom genehmigungsbefugten Kir-
chenamtsleiter am 28.10.2024 kirchenaufsichtlich genehmigt worden. 
 

Friedhofsgebührenordnung (FGO) 
 

für den Friedhof 
der Ev.-luth. Katharinengemeinde Pewsum und Woquard in Pewsum und Woquard. 

 
 
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-
nung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und § 30 der Friedhofsordnung hat der Kir-
chenvorstand der Ev.-luth. Katharinengemeinde Pewsum und Woquard für die Friedhöfe in Pewsum 
und Woquard am 18.01.2024 folgende Friedhofsgebührenordnung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leis-
tungen der Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach dieser Gebührenordnung erhoben. 

 
§ 2 

Gebührenschuldner 
 

(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist 
 
1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung beantragt 

oder durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat, 
2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat, 
3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung über-

nommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
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(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist 
 
1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird, 
2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung über-

nommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
 
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Entstehen der Gebührenschuld 

 
(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung des Nut-
zungsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der Verlängerung des 
Nutzungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung der Grabstätte. 
 
(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der je-
weiligen gebührenpflichtigen Leistung. 
 
(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Vornahme der Verwaltungshand-
lung. 

§ 4 
Festsetzung und Fälligkeit 

 
(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und Leistungen verwei-
gern, sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder eine entsprechende Sicherheit 
nicht geleistet ist. 
 
(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 
 
(4) Die genannten Tarife sind grundsätzlich ohne Mehrwertsteuer berechnet. Soweit für einzelne Leis-
tungen eine Mehrwertsteuer zu erheben ist, ist diese durch die gebührenpflichtige Person zusätzlich 
zu entrichten.  
 

§ 5 
Säumniszuschläge, Kosten, Einziehung rückständiger Gebühren 

 
(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für jeden angefange-
nen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten rückständigen Gebührenbe-
trages zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag. 
 
(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten durch den Gebührenschuldner oder 
die Gebührenschuldnerin zu erstatten. 
 
(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungsschuldner oder die 
Vollstreckungsschuldnerin zu tragen. 
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§ 6 
Gebührentarif 

 
I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten: 
 
1. Wahlgrabstätte 

(a) Für 30 Jahre – je Grabstelle    425,00 € 
(b) Verlängerung – je Jahr und Grabstelle      15,00 € 

 
2. Urnenwahlgrabstätte 

(a) Für 30 Jahre - je Grabstelle    325,00 € 
(b) Verlängerung – je Jahr und Grabstelle     11,00 € 

 
3. Rasengrabstätte 

(inkl. Nutzungsgebühr, Grabpflege und FUG) 
(a) Für 30 Jahre – je Grabstelle           1.940,00 € 
(b) Verlängerung – je Jahr und Grabstelle      65,00 € 

 
4. Urnenrasengrabstätte 

(inkl. Nutzungsgebühr, Grabpflege und FUG) 
(a) Für 30 Jahre – je Grabstelle           1.615,00 € 
(b) Verlängerung – je Jahr und Grabstelle      54,00 € 

 
5. Rasengrabstätte in der Gemeinschaftsanlage 

(inkl. Nutzungsgebühr, Grabpflege und FUG) 
(a) Für 30 Jahre – je Grabstelle           1.940,00 € 
(b) Verlängerung – je Jahr und Grabstelle      65,00 € 

 
6. Urnenrasengrabstätte in einer Gemeinschaftsanlage 
 (inkl. Nutzungsgebühr, Grabpflege, FUG du Plakette) 

(a) Für 30 Jahre – je Grabstelle         1.715,00 € 
(b) Verlängerung – je Jahr und Grabstelle      54,00 € 

 
7. Zusätzliche Bestattung einer Urne in einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte 

gemäß § 11 Absatz 6 der Friedhofsordnung: 
 
a. eine Gebühr gemäß §6 zur Anpassung an die neue Ruhezeit und 
b. eine Gebühr gemäß Abschnitt II. Nummer 2. 

 
8. Für jedes Jahr des Wiedererwerbs oder der Verlängerung von Nutzungsrechten (gem. § 13  

Absatz 2 FO) ist für jedes Jahr, um das das Nutzungsrecht verlängert wird, die Verlängerungsge-
bühr entsprechend §6 zu entrichten. 

 
Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind nur in vollen Kalenderjahren möglich. 
 
Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechtes wird für die 
gesamte Nutzungszeit im Voraus erhoben. 
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II. Gebühren für die Bestattung: 
 
Für das Ausheben und Verfüllen der Gruft, Abräumen der Kränze und der überflüssigen Erde: 
 
1. für eine Erdbestattung: 520,00 € 
 
2. für eine Urnenbestattung: 120,00 € 
 
III. Friedhofsunterhaltungsgebühr zur Finanzierung der Kosten für Grünpflegearbeiten, Wasser und 
Strom 
 
Für ein Jahr 
je Grabstelle:                                                   24,00 € 
 
IV. Pflegepauschale nach §13b 
 
Je Jahr und Grabstelle:               32,00 € 
 
IV. Gebühr für die Benutzung der Leichenkammer: 
 
1. Gebühr für die Benutzung der Leichenkammer 
     je Sarg: 150,00 € 
 

§ 7 
 

Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung nach dem 
jeweiligen Aufwand berechnet. 

 
§ 8 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung nach der öffentlichen Bekanntma-
chung zum in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig treten die Friedhofsgebührenordnungen in der Ev.-luth. Nicolai-Kirchengemeinde 
Pewsum in der Fassung vom 12. November 2013 und die Friedhofsordnungen in der Ev.-luth. Marien-
Kirchengemeinde Woquard in der Fassung vom 04. Mai 2021 außer Kraft. 
 
Carsten Wydora 
Kirchenamtsleiter 
Oberkirchenrat 
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